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streben sei. Gerade das Berner Beispiel zeige,
daß die Jurassier völlig anders als die Altberner
entschieden hätten. Daraus ersehe man, was im
Falle einer Zentralisierung des Schulwesens auf
die Schweiz zukomme. Nichts hindere die ent-
schlußfreudigen Kantone daran, vorwärtszuschrei-
ten, während eine Zentralisierung bloß jeglichen
pädagogischen Elan zu lähmen drohe.

TG: Bau einer Kantonsschule in Romanshorn
Der Große Rat des Kantons Thurgau hat an sei-
ner Sitzung in Weinfelden mit allen gegen eine
Stimme Eintreten auf die Vorlage über den Bau
einer neuen Kantonsschule in Romanshorn be-
schlössen. Der Kredit wurde von ursprünglich
17,2 Mio. Franken durch verschiedene Abstriche
am Projekt auf 14,1 Mio. Franken reduziert. Die
Gemeinde Romanshorn hat sich bereit erklärt,
die vorgesehene dritte Turnhalle auf eigene
Rechnung zu bauen und sie dann dem Kanton
zu übergeben.

Im weitern beantwortete Erziehungschef A. Abegg
eine dringliche Interpellation über das Schulkon-
kordat. Im Thurgau liegen gegenwärtig zwei Ge-
setze zur Abstimmung über den Beitritt zum
Schulkonkordat und über die entsprechenden
Anpassungen bereit. Nach den Entscheidungen
in den Kantonen Zürich und Bern über die Bei-
behaltung des Frühjahrschulbeginns bleibt der
Thurgau vorläufig ebenfalls bei der jetzigen Ord-
nung. Der Regierungsrat hält indessen das Kon-
kordat für ein taugliches Instrument, um gewisse
Schulreformen im Sinne einer Angleichung durch-
zuführen. Das Gesetz über den Beitritt zum
Schulkonkordat und das Anpassungsgesetz wer-
den so bald als möglich, jedoch frühestens nach
der abschließenden Behandlung von Art. 27 der
Bundesverfassung durch den Ständerat, der
Volksabstimmung unterbreitet. Die Lehrerfortbil-
dung wird unabhängig von einer Umstellung des

Schuljahrbeginns an die Fland genommen wer-
den.

TG: Thurgauer Synodalrat
Der thurgauische Synodalrat diskutierte die Mög-
lichkeiten der Behebung des Lehrermangels, wo-
bei zunächst Fragen des Sozialprestiges im Vor-
dergrund standen. Während eine Reihe von Äuße-
rungen als Anregungen entgegengenommen wur-
den, führte die Frage nach einem zweiten Leh-
rerseminar, dessen Schaffung nach dem Ge-
setz über die Ausbildung der Primarlehrer dem
Großen Rat zukommen soll, zur einläßlichen Dis-
kussion über die Führung von Lehramtszügen an
Kantonsschulen. Nachdem der Große Rat vor der
zweiten Lesung dieses Gesetzes steht und das
kantonale Parlament rund 40 neue Mitglieder
zählt, wurde es für richtig befunden, eine wegwei-
sende Stellungnahme des Synodalrates herbei-
zuführen. Mit 32 gegen 7 Stimmen wurde festge-
halten, daß die Lehrerausbildung auch an den be-
stehenden Kantonsschulen möglich sein sollte.
Dieser Entschluß des Synodalrates, stellvertre-
tend für die thurgauische Lehrerschaft, kann von
einiger Bedeutung für eine weitere Behandlung
des Lehrerbildungsgesetzes sein. Auch hinsieht-
lieh der Ausbildungszeit für die Primarlehrer wur-
de zuhanden des Erziehungsdepartementes ein
Beschluß gefaßt: Innerhalb von drei Jahren sollen
die Vorbereitungen für eine Verlängerung der
Grundausbildung der Primarlehrer von 4 auf 5
Jahre getroffen werden.
Seminarlehrer Dr. Kohli orientierte über die nach
dem Zürcher Entscheid in der Frage des Schul-
jahresbeginns notwendig gewordene Änderung
hinsichtlich der zeitlichen Anlage der Lehrer-Fort-
bildung. Im Blick auf den kommenden Herbst-
schuljahrbeginn war die Fortbildung den beiden
Langschuljahren zugedacht. Nun wird man sich
mit Wochen- und Tageskursen Jpehelfen, mit de-
nen voraussichtlich im kommenäen Jahr begon-
nen werden soll. A. E. in: NZZ, 307, 4. 7. 72

Umschau

KLVS: ZV-Information
Präsidenlentagung 1972 in Rickenbach SZ

An der sehr gut besuchten Tagung vom 24. Juni
waren 13 Sektionen durch ihre Präsidenten ver-
treten.
Das Programm teilte sich in den Geschäftsteil
und eine Unterrichtsmitschau-Demonstration auf.
Seminardirektor Dr. Th. Bucher eröffnete die Ta-
gung in der neuen Übungsschule des Seminars
Rickenbach mit der Begrüßung der Gäste.

Zu Beginn des geschäftlichen Teils stand der
Entwurf zum Fragebogen, der den Lesern der
«schweizer schule» und interessierten Kreisen
kommenden Herbst vorgelegt werden soll, zur
Beratung. Er erfuhr mehrere redaktionelle Ände-
rungen. Die bereinigte Fassung erlangte einstim-
mige Annahme.

Die Delegiertenversammlung 72 wurde mit dem
Einverständnis der anwesenden Sektionen auf
den 39. 9. / 1. 10 festgesetzt. Das vorgeschlagene
Thema, eine Auseinandersetzung mit Filmen im
Rahmen unseres Jahresthemas, fand allgemeine
Zustimmung.

Dieses Jahr wird der KLVS wieder seinen Kultur-



preis vergeben. Dazu unterbreiteten die Präsiden-
ten dem ZV Nominationsvorschläge. Diesem steht
der definitive Entscheid zu.
Der Tagungsleiter orientierte in der Folge über
den Verlauf der bisherigen Verhandlungen mit
dem VKLS. Deren Ergebnisse sind im Entwurf
zu einem Assoziationsvertrag zusammengefaßt.
Dieser wurde zur Kenntnis genommen. Die Hai-
tung der Lehrerinnen in den hauptsächlichsten
Punkten erläuterte Zentraipräsidentin M. Blum.
Das Geschäft wird nun an der DV zur Sprache
kommen.
Einer Kurzorientierung über die politische Lage
in Burundi folgte eine präzise Berichterstattung
über den erfolgreichen Betrieb des von der «Ak-
tion Burundi» finanzierten Lehrerseminars. Die
Aktion soll weitergeführt werden, da die Schule
dringend Internatsräume braucht, (vgl. «schweizer
schule» S. 558)
Die anschließende Führung durch die Unterrichts-
mitschau leitete Max Albert, der die Unterrichts-
technologische Beratung der Anlage inne gehabt
hatte. Dem Referat über die Verwendungsmög-
lichkeiten der Mitschauanlage folgte eine Besieh-
tigung der beispielhaft konzipierten Ausbildungs-
stätte.
Den Abschluß bildete ein kameradschaftlicher
Teil in Form eines Abendessens. Dabei bot sich
die Gelegenheit zu interessanten Gesprächen.

Hi

Schulsorgen
Nicht wenige Eltern und viele Kinder kennen sol-
che. Dies trifft erst recht nicht nur für zurück-
gebliebene, sondern auch für an sich normal-
begabte, aber epilepsiekranke Kinder zu. Die
Schweiz. Vereinigung der Eltern epilepsiekranker
Kinder und Schweiz. Liga gegen Epilepsie ver-
anstalten daher am 23./24. September in Schön-
brunn/Zug eine Wochenendtagung für Eltern epi-
lepsiekranker Kinder mit dem Thema: «Das epi-
lepsiekranke Kind in der Schule». Ein Arzt, der
Rektor einer Sonderschule und ein Seminarlehrer
behandeln die sich stellenden Fragen und gehen
auch in kleinen Gruppen auf die Sorgen der El-
tern ein. Frühzeitige Anmeldungen sind er-
wünscht. Nähere Auskunft gibt Frau M. Weber,
Neptunstr. 31, 8032 Zürich.

Das körperbehinderte Kind in der Schule
Nummer 5/6 des Fachblattes PRO INFIRM IS wen-
det sich besonders an die Lehrer körperbehin-
derter Kinder in Normal- und Sonderklassen. Ein
Spezialarzt für Orthopädie schildert die wichtig-
sten Körperbehinderungen und gibt praktische
Hinweise, worauf der Lehrer besonders zu ach-
ten hat. Zwei sehr interessante Artikel beziehen
sich auf die besondere Situation des körperbe-
hinderten Kindes in der Schule. Weitere Texte
orientieren über die Leistungen der Invalidenver-

Sicherung für Minderjährige und über die Arbeits-
weise von Pro Infirmis - eine wichtige Information
für den Lehrer, um Eltern an diese Institutionen
weisen zu können.
Nummer 5/6 1972 PRO INFIRMIS, Einzelheft
Fr. 3.-. Zentralsekretariat Pro Infirmis, Postfach,
8032 Zürich, Tel. 01 / 32 05 32.

Jugendbuch und Roman im Leseunterricht
Im Mittelpunkt der Jahresversammlung des
Schweizerischen Bundes für Jugendliteratur, die
in diesen Tagen in Anwesenheit von Herrn Stadt-
rat Dr. Urs Flückiger und andern Behördevertre-
tern in St. Gallen durchgeführt wurde, stand die
Führung der Kinder und Jugendlichen zum Ju-
gendbuch und Roman im Leseunterricht. Rudolf
Klapproth, Luzern, wies auf die Notwendigkeit
hin, informierendes Lesen als Ziel der Klassen-
lektüre zu betrachten und damit kritisches Den-
ken anzuregen. Damit soll aber auch die Lese-
freudigkeit gefördert werden; das Lesen soll bei
den Schülern nicht als Lesenmüssen empfunden
werden. Hans A. Müller erläuterte am Beispiel
des Kantons Luzern die Wichtigkeit der Klassen-
lektüre. Das Vorbild aus Luzern hat bereits in
den Kantonen Zürich und Solothurn Nachahmung
gefunden. In der Westschweiz ist es der Kanton
Neuenburg, der seit einigen Jahren die Klassen-
lektüre mit großem Erfolg fördert. Die Teilnehmer
an der Jahresversammlung hoffen, daß bald auch
andere Kantone diesen Beispielen folgen und
rechnen mit dem Verständnis der entsprechenden
Stellen. Eine fünfte Klasse der St.-Galler Volks-
schule zeigte an einem Beispiel, wie die Klassen-
lektüre in der Praxis gehandhabt wird.

Gleichstellung von Knaben und Mädchen
im Bildungswesen
Vofum /"/rj A/aööna/raf, geba/fer? von Dr. Hanny
Tba/mann /n der Sommersess/'on 1972
1. So// e/'n D/skr/m/n/erungsveröof /m B/toungs-

arb'/te/ ausdrüc/c//c/7 erwäbnf werden?
In der nationalrätlichen Kommission wurde ein-
gehend diskutiert, ob der Bildungsartikel generell
ein Diskriminierungsverbot beinhalte oder nicht.
Wir kamen zum Schluß, daß auch ohne ausdrück-
liehe Erwähnung jede Diskriminierung im ge-
samten öffentlichen Bereich des Bildungswesens,
nach Geschlecht, Alter, sozialer oder regionaler
Herkunft, Rasse, Weltanschauung untersagt sei.
Deshalb erübrige es sich, ein solches Verbot in

den Verfassungsartikel aufzunehmen.
In den Eingaben der großen Frauenverbände
(Dachverband des Bundes Schweizerischer Frau-
envereine, Dachverband des Schweizerischen
Katholischen Frauenbundes, Verband der Aka-
demikerinnen und Verband für Frauenrechte) zum
Bildungsartikel gingen die Meinungen, ob das Dis-
kriminierungsverbot im Bildungsartikel schlecht- 642



hin enthalten sei, oder ob es richtiger sei, es aus-
drücklich zu formulieren, auseinander. Einig wa-
ren sich jedoch alle, daß in Zukunft eine Gleich-
Stellung von Knaben und Mädchen im Bildungs-
wesen vorhanden sein müsse.

2. Was bedeutet nun d/'e G/e/cbste//ung von Kna-
ben und Mäcfc/ien /'m S/'/dungswesen /'m e/nze/-
nen?

Die Chancengleichheit in bezug auf das Ge-
schlecht setzt in Zukunft an den öffentlichen
Schulen für Knaben und Mädchen gleiche Lehr-
plane voraus. Die Fächer Geometrie, Mathematik,
Physik, Chemie, Staatskunde müssen von den
Mädchen trotz Handarbeit und Hauswirtschafts-
stunden besucht werden können. Es muß in allen
Volksschulen zu Stadt und Land für diejenigen
Mädchen, die studieren wollen und die nötige
Eignung dazu besitzen, die Möglichkeit bestehen,
die allgemeinbildenden Fächer lückenlos zu be-
suchen, damit der Übertritt in höhere Schulen
und anspruchsvolle Berufslehren für Knaben wie
für Mädchen in gleicher Weise gegeben ist. Auf-
nahmeprüfungen und die für den Eintritt in eine
höhere Lehranstalt verlangte Punktzahl müssen
für Knaben und Mädchen dieselben sein, unab-
hängig davon, ob man durch ungleiches Vorge-
hen mehr Anwärter eines bestimmten Geschlech-
tes erreichen könnte. Gleichstellung heißt ferner,

es gelten in Zukunft für Studenten wie für Stu-
dentinnen, für Lehrlinge wie für Lehrtöchter die
gleichen Stipendienansätze. Das Kind eines Gast-
arbeiters hat grundsätzlich das gleiche Anrecht,
eine Berufslehre zu absolvieren wie unsere Kin-
der. Der Besuch einer Sekundär- oder einer Mit-
telschule muß einem Schüler gewährt werden, so-
fern er dazu die geistigen Voraussetzungen be-
sitzt, auch wenn er durch irgendeinen Umstand
älter ist als seine Klassenkameraden.

3. Was öew/r/cf o7e G/e/chsfe//ung /n der Praxis?

Die öffentlichen Instanzen erhalten demnach so-
wohl auf eidgenössischer als auch auf kantonaler
Ebene den Auftrag und die Verpflichtung, jede
diskriminierende Gesetzesbestimmung oder Lehr-
plankonzeption auszuschalten. Das Wissen um
dieses Individualrecht wird in Zukunft die Behör-
den veranlassen, die durch das Recht gewähr-
leistete Gleichstellung zu realisieren.
Bei Nichteinhaltung wird jedem Benachteiligten
ein klagbarer Anspruch zustehen. Würde ein
Richter zweifeln, ob bei nicht namentlicher Er-
wähnung eines Diskriminierungsverbotes eine
Chancengleichheit verlangt werden könnte, müß-
te er auf den Willen des Gesetzgebers zurück-
gehen. Dieser wird schon aus der Botschaft er-
sichtlich und erhärtet durch die Beschlußfassung
in der nationalrätlichen Kommission.

Mitteilungen

Studientagung 1972

Die Studientagung des Katholischen Erziehungs-
Vereins der Schweiz - bisher im Kongreßhaus in
Zürich als Großveranstaltung - soll dieses Jahr in
anderer Form durchgeführt werden: als Informa-
tions- und Gesprächstagung zugleich.
Thema.'
Schule - Hindernis oder Garant der späteren Er-
wachsenenbildung.
Referenten:
Armin Gretler, Sekretär der Schweiz. Koordina-
tionsstelle für Bildungsforschung, Aarau; Dr. P.

Gustav Truffer, Sozialinstitut, Zürich
Orf der Tagung:
Um nach der Information Gespräche führen zu
können, teilen wir die Tagung regional; und zwar
finden die Tagungen statt
a) in Sf. Ga//en: Montag, den 4. September 1972
in der Handelshochschule St. Gallen;
b) in Zür/ch: Montag, den 11. September 1972 in
den Räumen der katholischen Knabensekundar-

643 schule, Zürich

Das Programm wird in diesen Tagen versandt und
damit laden wir die bisherigen Teilnehmer und
weitere Erziehungsfreunde dazu ein.

Kath. Erziehungsverein der Schweiz
Justin Oswald, Präsident

9. Schweizerische Filmarbeitswoche
Vom 16. bis 21. Oktober 1972 findet in Fiesch VS
zum neuntenmal die Schweizerische Filmarbeits-
woche statt. Die diesjährige Woche steht unter
dem Thema «Schweizer Film». Es handelt sich
dabei um eine Veranstaltung für Jugendliche aus
der ganzen Schweiz, welche hier befähigt wer-
den sollen, in ihren Schulen und Filmklubs künf-
tig aktiv mitzuarbeiten.
Die Leitung liegt in den Händen von Suzanne
Marty, Jean-François Rohrbasser, Hanspeter Stal-
der und Elisabeth Waelchli. Programme sind ab
Mitte Juni beim Sekretariat der Filmarbeitswoche,
Seehofstraße 15, 8022 Zürich, Tel. 01 / 34 43 80,
erhältlich.

Einführung in die Astronomie
Die unter dem Patronat der Schweizerischen
Astronomischen Gesellschaft stehende Ferien-
Sternwarte CALINA in Carona ob Lugano veran-
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